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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Löhne

En janvier, l’Union syndicale suisse (USS) a lancé son initiative populaire intitulée « pour
la protection de salaires équitables ». Cette initiative a pour but d’encourager les
conventions collectives de travail prévoyant des salaires minimums et d’introduire un
salaire minimum légal national de 22 francs de l’heure, ce qui correspond à un salaire
mensuel de 4'000 francs pour une durée de travail de 42 heures. Jusqu’à présent, un
employé sur dix gagne moins de 4'000 francs bruts par mois pour un poste à plein-
temps, dont deux tiers sont des femmes. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2011
LAURENT BERNHARD

Dans son message publié en janvier, le Conseil fédéral a proposé au parlement de
rejeter l’initiative populaire intitulée « pour la protection de salaires équitables » sans
lui opposer de contre-projet. La revendication phare du texte, déposé par l’Union
syndicale suisse (USS), porte sur l’introduction d’un salaire mensuel brut de 4'000
francs au minimum, ce qui correspond à un salaire horaire de 22 francs. Selon des
chiffres fournis par l’USS, environ 330'000 salariés ou 9% de la population active
perçoivent aujourd’hui des revenus situés en-dessous de ce seuil en Suisse. Le Conseil
fédéral a estimé que l’introduction d’un tel salaire minimum porterait atteinte au bon
fonctionnement du marché du travail et limiterait la marge de manœuvre du
partenariat social. Lors de la session d’automne, le Conseil des Etats a suivi la
recommandation du Conseil fédéral au terme d’un débat classique opposant la gauche
à la droite. Les socialistes et les verts n’ont pourtant pas ménagé leurs efforts afin de
tenter de convaincre les sénateurs des partis bourgeois du bien-fondé du texte, que ce
soit au niveau social ou économique. Les représentants de droite ont, quant à eux, fait
valoir qu’un salaire minimum de 22 francs de l’heure provoquerait une hausse des
coûts de travail et menacerait la pérennité de nombreux emplois dans des branches
telles que le commerce de détail ou la restauration. C’est par 31 voix contre 13 que la
chambre des cantons a rejeté l’initiative populaire. Le Conseil national lui a emboîté le
pas au cours de la session d’hiver. Les délibérations se sont pourtant déroulées dans un
contexte particulier. Etant donné qu’elles ne se sont tenues que quelques jours après le
vote sur l’initiative populaire « 1 à 12 » qui n’a pas laissé indifférente l’élite politique
suisse, 72 conseillers nationaux, en dehors des représentants des groupes
parlementaires, ont éprouvé le besoin de s’exprimer sur la question du salaire minimal.
Le débat monstre au sein du Conseil national a eu pour conséquence le report de
plusieurs jours du vote final. Comme prévu, le texte a finalement été rejeté en bloc par
la majorité bourgeoise. Cela a débouché sur un résultat sans appel de 137 voix contre
56. Le peuple suisse votera sur cette initiative populaire le 18 mai 2014. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
LAURENT BERNHARD

Arbeitszeit

Als Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verstand der SGB seine Absicht, eine
Volksinitiative für eine Verkürzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit auf 37
Stunden zu lancieren. Die Normalarbeitszeit dürfte demnach nur durch eine limitierte
Zahl von Überstunden oder durch gesamtvertragliche Abmachungen überschritten
werden. Gemäss den Vorstellungen des SGB soll die Verkürzung schrittweise erfolgen
und grundsätzlich nicht an Lohnkürzungen gebunden sein. Im Bewusstsein um die
politische Problematik dieser Forderung stellte der SGB auch eine Variante zur
Diskussion, wonach nur jene Arbeitnehmerinnen und -nehmer keine Lohnkürzung in
Kauf zu nehmen haben, deren Bruttolohn den Durchschnitt der in der Schweiz
bezahlten Löhne nicht überschreitet. Im Laufe des Jahres konkretisierte der SGB sein
Modell weiter und beschloss, der Delegiertenversammlung vom Januar 1998 eine
Reduktion auf 36 Stunden Normalarbeitszeit vorzuschlagen. Der CNG lehnte eine
generelle Arbeitszeitverkürzung auf 36 Stunden ab und kündigte an, eine eigene
Initiative lancieren zu wollen, welche Arbeitszeitverkürzungen mit neuen
Arbeitszeitmodellen verknüpfen und durch Produktivitätsgewinne finanzieren will. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.11.1997
MARIANNE BENTELI
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Mit Unterstützung der SP lancierte der Schweizerische Gewerkschaftsbund im Sommer
eine Volksinitiative “für eine kürzere und flexible Erwerbsarbeitszeit”, welche innert
sieben Jahren die sukzessive Senkung der maximalen Jahresarbeitszeit auf 1872
Stunden verlangt. Dies würde der 36-Stunden-Woche entsprechen, doch wurde der
Verkürzung der Jahresarbeitszeit der Vorzug vor der Reduktion der Wochenarbeitszeit
gegeben. Jährlich könnten bis zu 100 Überstunden geleistet werden. Die wöchentliche
Arbeitszeit inklusive Überzeit dürfte 48 Stunden nicht übersteigen. Bei Einkommen bis
7200 Fr. pro Monat soll der Lohn trotz kürzerer Arbeitszeit beibehalten werden. Von
seiner Initiative verspricht sich der SGB einen Beitrag zur Lösung des Problems der
Arbeitslosigkeit, da mit einer generellen Senkung der Arbeitszeit neue Stellen
geschaffen werden könnten. Dieser Auffassung widersprach eine Studie der
Kommission für Konjunkturfragen. Sie befand, Absprachen unter den Sozialpartnern zur
Reduktion der Arbeitszeit in einzelnen Betrieben oder Branchen seien durchaus
sinnvoll; eine vom Staat verordnete generelle Verkürzung hingegen könne die
Beschäftigung in konjunkturell schlechten Zeiten hemmen und die Wachstumschancen
während des Aufschwungs vermindern. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.05.1998
MARIANNE BENTELI

Die Volksinitiative „für eine kürzere und flexible Erwerbsarbeitszeit“
(„Arbeitszeitinitiative“), welche der SGB 1998 mit Unterstützung durch die SP lanciert
hatte, wurde (nach einem harzigen Start) Anfang November mit 108 296 gültigen
Stimmen eingereicht. Sie verlangt die sukzessive Senkung der maximalem Jahresarbeit
auf 1872 Stunden, was im Mittel der 36-Stunden-Woche entspricht, sowie eine rigorose
Beschränkung der zulässigen Überzeit auf maximal 100 Stunden pro Jahr. Bei
Einkommen, die unter dem Eineinhalbfachen des Durchschnittslohns liegen (heute
7200 Fr.),soll das Salär trotz geringerer Arbeitszeit nicht gekürzt werde. Unternehmen,
welche die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten innerhalb eines Jahres um mindestens 10%
senken, würden befristet vom Bund unterstützt. Der SGB versteht seine Initiative auch
als Beitrag zur Erhaltung alter oder zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

Die 1999 von den Gewerkschaften eingereichte Volksinitiative „Für eine kürzere
Arbeitszeit“, die eine Verringerung der Arbeitszeit von heute durchschnittlich 42
Stunden auf 36 Stunden pro Woche mit Lohngarantie für kleine und mittlere
Einkommen sowie eine drastische Eindämmung der Überstunden verlangte, hatte im
Parlament keine Chance. Als das Begehren 1998 nach Jahren hoher Arbeitslosigkeit
lanciert worden war, schienen seine Forderungen nach einer besseren Verteilung der
bezahlten Arbeit in breiten Kreisen zumindest prüfenswert. In einer wieder positiveren
Konjunktur mit einem in vielen Branchen ausgetrockneten Arbeitsmarkt stand der Ruf
nach gesetzlicher Senkung der maximalen Arbeitszeit hingegen im politischen
Gegenwind. Am Anfang der Debatte lehnte der Nationalrat einen von der SP
unterstützten Minderheitsantrag von Meier-Schatz (cvp, SG) auf Rückweisung an den
Bundesrat mit dem Auftrag, einen sehr moderaten indirekten Gegenvorschlag
auszuarbeiten, deutlich ab. In der Gesamtabstimmung wurde die Initiative vom
geschlossenen bürgerlichen Lager mit 101 zu 50 Stimmen verworfen. Insbesondere die
Sprecher der FDP machten geltend, diese „Rasenmäherinitiative“ schwäche den
Wirtschaftsstandort und gefährde das „Jobwunder“ Schweiz; zudem sei die Regelung
der Arbeitsbedingungen in erster Linie eine Angelegenheit der Sozialpartner.
Hauptsächlich mit diesem Argument wurde die Initiative auch vom Ständerat mit 35 zu
4 Stimmen zur Ablehnung empfohlen. Trotz Widerstand in den eigenen Reihen
beschloss der SGB, an seiner Initiative festzuhalten. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2001
MARIANNE BENTELI

Am 3. März gelangte die 1999 vom SGB eingereichte Volksinitiative „für kürzere
Arbeitszeit“ zur Abstimmung, welche die etappierte Einführung einer Jahresarbeitszeit
von 1'872 Stunden verlangte, was umgerechnet einer 36-Stunden-Woche entspricht.
Bis zu einem Monatslohn von 7'600 Fr. sollte diese Reduktion der Arbeitszeit ohne
Abstriche beim Lohn vollzogen werden. Die Initiative war 1998 in einer Zeit hoher
Arbeitslosigkeit lanciert worden mit dem Anspruch, die Erwerbsarbeit auf mehr Hände
zu verteilen und die Nichterwerbsarbeit gerechter zwischen Mann und Frau aufzuteilen.
Bundesrat und Parlament empfahlen die Initiative Volk und Ständen ohne
Gegenvorschlag zur Ablehnung. Die Einwände der bürgerlichen Gegner waren die
gleichen wir bei der Abstimmung von 1984 über die SGB-Initiative für die 40-Stunden-
Woche ohne Lohneinbusse: Es sei falsch, für alle Branchen und Betriebe einheitliche
Regelungen auf Verfassungsstufe zu fixieren, kleinere und mittlere Betriebe könnten die
zusätzlichen Produktionskosten nicht verkraften, und das differenzierte Aushandeln der

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.03.2002
MARIANNE BENTELI
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Arbeitszeit sei und bleibe Sache der Sozialpartner. Da sich auch der SGB nicht mehr mit
Herzblut für die Initiative einsetzte, die gleichentags mit der bedeutend stärker
polarisierenden UNO-Beitritts-Initiative zur Abstimmung kam, war deren Scheitern an
der Urne voraussehbar. Mit einem Dreiviertelsmehr und allen Standesstimmen wurde
die Initiative wuchtig verworfen. Am deutlichsten war die Ablehnung im Kanton
Appenzell Innerrhoden mit einem Nein-Stimmen-Anteil von fast 90%; am meisten
Zustimmung fand die Initiative im Kanton Jura, der sie aber immer noch mit rund 58%
ablehnte. Generell waren die Ja-Stimmen-Anteile in der Westschweiz mit knapp 34%
deutlich höher als in der Deutschschweiz (22,5%).

Volksinitiative „für eine kürzere Arbeitszeit“

Abstimmung vom 3. März 2002

Beteiligung: 58,3%
Ja: 689 935 (25,4%) / 0 Stände
Nein: 2 021 198 (74,6%) / 20 6/2Stände
Parolen:
– Ja: SP, GP, CSP; SGB
– Nein: FDP, CVP, SVP, LP, SD, FP, EVP, EDU, PdA; Economiesuisse, SAGV, SGV
– Stimmfreigabe: Lega; CNG

Die Vox-Analyse der Abstimmung zeigte, dass der Entscheid an der Urne von politischen
und ideologischen Faktoren wesentlich stärker geprägt wurde als von sozialen
Merkmalen. Am stärksten wirkte sich die Einordnung auf einer Links/Rechts-Skala aus.
Wer sich der äusseren Linken zuordnet, stimmte der Initiative zu 71% zu. Diese äussere
Linke war, zusammen mit den Sympathisanten der SP, denn auch die einzige Gruppe,
welche mehrheitlich Ja stimmte. Aber bereits die SP-Anhängerschaft war mit einem Ja-
Anteil von lediglich 57% eigentlich gespalten. Von den Sympathisanten der bürgerlichen
Regierungsparteien wurde die Arbeitszeitverkürzung sehr deutlich abgelehnt. 7

1) FF, 2011, p. 853 ss.
2) MCF 13.014: FF, 2013, p. 1109 ss.; BO CE, 2013, p. 855 ss.; BO CN, 2013, p. 1842 ss.; NZZ, 25.9., 28.11., 29.11 et 12.12.13.; cf.
APS 2012, p. 274.
3) NZZ, 8.11.97; Presse vom 10.11.97.; Presse vom 9.1. und 7.11.97. 
4) BBl, 1998, S. 2393 f.; Presse vom 13.1. und 2.2. (Unterstützung SP); SHZ, 22.4.98; Presse vom 15.5.98. 
5) BBl, 1999, S. 9787 ff. Siehe SPJ 1997, 236 sowie 1998, S. 227.
6) AB NR, 2001, S. 90 ff. und 953; AB SR, 2001, S. 383 ff. und 473.; Presse vom 20.6., 5.7. und 18.12.01; SoZ, 29.7.01. 23
7) BBl, 2002, S. 3690 ff.; NZZ, 9.1.02; Presse vom 15.1.-4.3.02. Zur Frage, ob sich durch Arbeitszeitverkürzung die
Arbeitslosenrate senken lässt, siehe Lit. Marti.
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